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Gemeinde Bergrheinfeld
Bebauungsplan "Holderhecke Nord"

Digitale Flurk arte DFK ©  Bayerische V ermessungsverw altung 2023

Präambel 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bergrheinfeld hat aufgrund 
 des Baugesetz buches (BauGB) in der Fassung der Bek anntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S . 3634), zuletzt geändert durch Artik el 1 des Gesetz es vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 257)  

 Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bek anntmachung 
vom 22.  August 1998 (GV Bl. S . 796, BayR S  2020-1-1-l), zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GV Bl. S  . 573) 

 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bek anntmachung vom 14. August 
2007 (GV Bl. S . 588, BayR S  2132-1-B), zuletzt geändert durch §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 
25. Juli 2025 (GV Bl. S . 254) 

 der Baunutzungsverordnung (BauNV O) in der Fassung der Bek anntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S . 3786), zuletzt geändert durch Artik el 2 des Gesetzes vom 03. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

 sow ie der Planz eichenverordnung in der Fassung der Bek anntmachung vom 18. Dezember 
1990 (BGBl. 1991 I S . 58), zuletzt geändert durch Artik el 6 des Gesetzes vom 12. August 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

den Bebauungsplan „Holderheck e Nord“ in öffentlicher S itzung am 11.11.2025 beschlossen.  
 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Holderheck e Nord“ ergibt sich aus der 
Festsetzung im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans und umfasst jew eils Teilflächen der 
Flurnummern 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 und 1759 (Flurw eg). Der sonstige Geltungsbereich 
umfasst die Ausgleichsfläche auf der Teilfläche der Flurnummer 7350 (ehemals 1831), Gemarkung 
Bergrheinfeld. 
 
§ 2 Bestandteile der Satzung  
Der Bebauungsplan „Holderheck e Nord“ besteht aus dem Lageplan mit zeichnerischen Festsetzungen 
und textlichen Festsetzungen vom 11.11.2025. Dem Bebauungsplan w ird die Begründung mit 
Umw eltbericht vom 11.11.2025 beigefügt.  
 
 
 
 
Bergrheinfeld, den ____________________ 
 
 
______________________________________  
W erner                      1. Bürgermeister      (S iegel) 
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Ausgleichsfläche 2 ACEF                                                        Maßstab 1:2.000 Fl. Nr. 7350, Gemeinde Bergrheinfeld, Gemark ung Bergrheinfeld
Maßnahmen zur feldhamstergerechten Bew irtschaftung

A. Festsetzungen durch Planzeichen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeines W ohngebiet gemäß § 4 BauNV OW A

maximal zulässige Geschossflächenz ahl GFZ 1,2

Mindest- und Höchstmaß der Z ahl der V ollgeschosseII - III

maximal zulässige Gebäudehöhe in m ü NHNGH
222,0

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
(s. Nutzungsschablone lt. Planeintrag)

maximal zulässige Grundflächenz ahl GR Z  0,4

Dachform (PD = Pultdach, vPD = versetztes Pultdach, FD = Flachdach)PD / vPD /
FD

4. Gestaltungsfestsetzungen

Maß der zulässigen DachneigungDN 0-30°
5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche V erk ehrsflächen

Bereich ohne Ein- und Z ufahrt
6. Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Feldgehölz mit Baumbestand

Erhaltungsgebot: Laub- und Obstbaum

Flächen für den Erhalt von Heck en, flächigen Gehölz beständen

Pflanz gebot: Laubbaumhochstamm (S tandort bis zu 5 m flexibel)
Pflanz gebot: Obstbaumhochstamm (S tandort flexibel, Pflanz abstand 10 m)

B. Zeichnerische Hinweise
bestehendes Gebäude

Flurstück e mit Flurnummern480
468

481

Bemaßung in Meter6 m

zu erhaltender Baum- bz w. Gehölz bestand (außerhalb des Geltungsbereichs)

mehrgeschossige W ohngebäude, geplant (Geschossw ohnungsbau)

8. Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

mit einem Gehrecht (W egbreite 2,5 m) zu belastender Bereich (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
zugunsten der Allgemeinheit für Fußgänger und R adfahrer (schematisch, Lage flexibel)

sonstiger Geltungsbereich

Flächen für S tellplätz e (sow ie sonstige Nebenanlagen,
vgl. textliche Festsetzungen Z iff. 4.1)S t

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauw eiseo

Baugrenz e

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bergrheinfeld hat in seiner S itzung am 20.02.2024 beschlossen, des 
Bebauungsplans „Holderheck e Nord" mit Grünordnungsplan und Umw eltbericht aufzustellen. Der 
Aufstellungsbeschluss w urde am 15.03.2024 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ortsüblich und über den 
Internetauftritt der Gemeinde Bergrheinfeld bek annt gemacht. 
 
 
Die frühz eitige Ö ffentlichk eitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat für den V orentw urf des 
Bebauungsplans in der Fassung vom 16.07.2024 in der Z eit vom 19.08.2024 bis 20.09.2024 
stattgefunden. Gleichz eitig w urden die Unterlagen auf dem Internetauftritt der Gemeinde Bergrheinfeld 
eingestellt. 
 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB für den V orentw urf des Bebauungsplans in der Fassung vom 16.07.2024 hat mit S chreiben vom 
09.08.2024 bis zum 20.09.2024 stattgefunden. 
 
 
Z u dem Entw urf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.01.2025 wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit S chreiben vom 06.02.2025 bis zum 
14.03.2025 beteiligt. 
 
 
Der Entw urf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.01.2025 wurde mit der Begründung und 
Umw eltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom 10.02.2025 bis 14.03.2025 öffentlich 
ausgelegt und zusammen mit den w esentlichen umw eltbezogenen S tellungnahmen und der Angabe 
über die Arten umw eltbezogener Informationen im Internet veröffentlicht. 
 
 
Die Gemeinde Bergrheinfeld hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 11.11.2025 den Bebauungsplan 
„Holderheck e Nord“ in der Fassung vom 11.11.2025 als S atzung beschlossen. 
 
 
Bergrheinfeld, den________________________________  

 
 
 
 
_____________________________________ _ 
W  e r n e r                                   1. Bürgermeister                          (S iegel) 
Ausgefertigt: 

 
 

Bergrheinfeld, den________________________________  
 
 
 
 

_________________________________________________  
W  e r n e r                                   1. Bürgermeister                          (S iegel) 

 
 
 

 
Der S atzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan w urde am ……………. gemäß § 10 Abs. 3 Hs. 2 
BauGB ortsüblich bek annt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung ist seit diesem Tag im Internet eingestellt und w ird zu den 
üblichen Dienststunden im R athaus der Gemeinde Bergrheinfeld, Hauptstraße 37, 97493 
Bergrheinfeld, w ährend der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht bereitgehalte n und über dessen 
Inhalt auf V erlangen Ausk unft gegeben. 
 
Mit dieser Bek anntmachung ist der Bebauungsplan „Holderheck e Nord" in Kraft getreten. Auf die 
R echtsfolgen des § 44 Abs. 3 S . 1 und 2 sow ie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde 
in der Bek anntmachung hingew iesen. 
 
 
Bergrheinfeld, den ________________________________  
 
 
____________________________________________ _ 
W  e r n e r                                   1. Bürgermeister                          (S iegel) 
 
 
 

7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Entw ick lung S treuobstw iese

Flächen zum S chutz, zur Pflege und zur Entw ick lung vom Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1. Nr. 20 BauGB)

Fläche für die Landw irtschaft: feldhamstergerechte Bew irtschaftung
(3-S treifen-Bew irtschaftung Getreide-Luz erne-Blühstreifen gemäß
Feldhamster Hilfsprogramm, vgl. textliche Festsetzung Z iff. 7.2)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)  

1.1 Es w ird ein Allgemeines W ohngebiet gemäß § 4 BauNV O festgesetzt. 
1.2 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNV O sind die ausnahmsw eise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 

Nrn. 1, 3 bis 5 BauNV O (Beherbergungsgew erbe, Anlagen für die V erw altungen, Gartenbaubetriebe, 
Tank stellen) nicht zulässig. 

1.3 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNV O sind sonstige nicht störende Gew erbebetriebe, der V ersorgung des 
Gebietes dienende Läden, S chank- und S peisew irtschaften als ausnahmsw eise zulässige Nutzungen ge-
mäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNV O allgemein zulässig. 

1.4 Die Unterbringung von Anlagen für die Energieversorgung (S trom, W ärme, Heizung) für das Baugebiet 
ist im gesamten Baugebiet zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,  § 16 ff BauNVO)  

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung w ird bestimmt durch die Festsetzung der maximal zulässigen Grundflä-
chenzahl (GR Z ), der maximal zulässigen Geschossflächenz ahl (GFZ ) die Festsetzung der Z ahl der V ollge-
schosse und die Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe in m über NHN, jew eils gemäß Plan-
einschrieb. 

2.2 Grundflächenzahl (GR Z ) (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 u. § 19 BauNV O) 
 Ü berschreitungen nach § 19 Abs. 4 S . 2 BauNV O sind in w asserdurchlässiger Ausführung zulässig. 
 Ü berschreitungen durch Tiefgaragen sind zulässig, sow eit die unterbauten Flächen dauerhaft begrünt 
sind (vgl. Festsetzungen zur Grünordnung, Z iff. 6). 

2.3 V ollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 BauNV O) 
 Die Z ahl der V ollgeschosse ist als Mindest- und Höchstmaß gemäß Planeintrag festgesetzt. 
 Das jew eils oberste Geschoss ist als Dachgeschoss auszubilden. Bei Flachdächern oder flach geneigten 
Dächern (bis 5°) müssen Außenw ände an mind. einer S eite um mind. 2 m hinter der unteren Fassade 
zurück springen. 
 Tiefgaragen, Garagengeschosse und Park deck s w erden nicht auf die Z ahl der V ollgeschosse und die 
Geschossflächenz ahl angerechnet. 

2.4 Höhe baulicher Anlagen und Höhenbezugspunkte 
 Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) w ird gemessen an der Gebäudeoberk ante des obersten Ge-
schosses (höchster Punkt der Dachfläche bz w. höchster Punkt der aufgehenden W and, z.B. First, Ober-
k ante Attik a). 
 Notw endige technische Dachaufbauten für technische Einrichtungen sow ie untergeordnete Bauteile 
(w ie bspw. Lüftungsanlagen, Photovoltaik anlagen) dürfen das festgesetzte Höchstmaß bis max. 2 m 
überschreiten. 

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen  

3.1 Es gilt die offene Bauw eise nach  §  22 Abs. 1 und Abs. 2 BauNV O mit einer zulässigen Bauk örperlänge 
von max. 50 m. 

3.2 Die überbaubaren Grundstück sflächen sind durch Baugrenzen nach § 23 Abs. 1 und Abs. 3 BauNV O im 
zeichnerischen Teil festgesetzt. 

3.3 Eine Ü berschreitung von Baugrenz en durch untergeordnete Bauteile w ie Erk er, Treppenhäuser, Balkone, 
Loggien oder Terrassen, ist unter Einhaltung der Abstandsflächen bis zu einer Tiefe von maximal 2,50 m 
zulässig. Nicht zulässig ist das Hineinragen in zu erhaltende Gehölz bestände (s. Z iff. 6.1). 

3.4 Einfriedungen, S tütz w ände und -mauern sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstück sfläche zu-
lässig. 

3.5 Es sind nur mehrgeschossige W ohngebäude (u.a. Geschosswohnungsbau) zulässig. 

4. Stellplätze, Garagen und sonstige Nebenanlagen  

4.1 S tellplätze, Carports, Garagen sow ie sonstige Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstück sflächen (Baugrenzen) und in den zusätz lich dafür festgesetzten Flächen zulässig. 

 

7. Flächen oder  Maßnahmen  zum Schutz, zur Pflege und zur En twick lung  von Boden, Natur  und Landschaf t  (§ 9 

Abs.  1 Nr. 20 BauGB)  

7.1 Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans w erden Flächen für Maßnahmen zum Ausgleich der 
durch die geplante Nutzung verursachten Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft im S inne des      
§ 1a Abs. 3 BauGB i. V . m. § 9 Abs. 1a BauGB verbindlich festgesetzt. Der W ertpunkteumfang von 7.200 
W ertpunkte (W P) w ird auf der Ausgleichsfläche 1A durch folgende Maßnahmen bereitgestellt: 
Ausgleichsfläche 1A - Entw ick lung einer S treuobstw iese im Komplex mit extensiv genutztem Grünland, 
0,12 ha; Teilflächen der Flurstück e mit den Flurnummern 1762, 1763, 1764 und 1765, Gemarkung und 
Gemeinde Bergrheinfeld: 
  Anpflanzung von 14 Obstbaum-Hochstämmen, in R eihen oder Gruppen, Pflanzabstände jew eils 10 m 
  V erw endung regionaltypischer Obstbaumsorten 
  Herstellung von artenreichem blütenreichen Extensivgrünland durch Ansaat mit regionalem S aatgut 
  Mahd max. 2 x jährlich, mit Abräumen des Mahdgutes, nicht vor dem 15.06. 

 7.2 Artenschutz, V orgezogene Ausgleichsmaßnahme: Planextern w erden dem Bebauungsplan Flächen und 
Maßnahmen mit einem Umgriff von 0,4 ha dauerhaft und verbindlich zugeordnet: 
Ausgleichsfläche 2A CEF - feldhamsterfördernde Bew irtschaftung; Teilflächen des Flurstück s mit der Flur-
nummer 7350 (neu abgemark t, vormals FlNr. 1831), Gemark ung und Gemeinde Bergrheinfeld: 
 feldhamsterfördernde Bew irtschaftung im 3-S treifenModell, bestehend aus je einem Getreide-, Luzer-
ne- und Blühstreifen, S treifenbreite variabel 6 bis 12 m (vgl. Feldhamsterhilfsprogramm, 2022) 

 ganzjähriger V erz icht auf R odentizide, Insek tiz ide und Herbiz ide (S onderregelung Getreidestreifen) 
 Feldbearbeitung nur am Tag zulässig 
 Getreidestreifen: reduzierte S aatgutmenge, k ein Mais; beernten, mulchen oder flach bearbeiten ab 1. 
Oktober; flaches Pflügen ab 15. Oktober zulässig; jährliche Neuansaat 

 Luz ernestreifen: Mahd 2x jährlich ab Ende Juni; 1x im Jahr zur Blüte bringen, Umbruch und Neuan-
saat alle 3 Jahre 

 Blühstreifen: Ansaat mit regionaler autochthoner S aatgutmischung; S chröpfschnitt im Ansaatjahr zu-
lässig; jew eils 50 % der Fläche 1x jährlich mulchen zw ischen 15. Februar und 15. März; Neuansaat 
alle 5 Jahre 

 Herstellung bis März vor Baubeginn 
 Das Aufstellen von Greifvogelansitz en ist unzulässig. 

7.3 V ork ehrungen zum Artenschutz (V ermeidung) 
 Fällung und R ück schnitt von Gehölz en außerhalb der V ogelbrutzeit und außerhalb der Aktivitätsperio-
de der Haselmaus; z w ischen November und Februar 

 R odung von Gehölz en und Entfernung von W urzelstöck en nur zw ischen Mai und Oktober zulässig 
 V ergrämung Feldhamster durch Herstellen einer S chw arz brache im Bereich des Baufeldes im Jahr vor 
Baubeginn 

 Ü berprüfung des Baufeldes vor Baubeginn der Baumaßnahmen auf das Feldhamster-V orkommen 
 bei V orkommen von Feldhamstern: Abfangen und V erbringen auf die vorbereiteten Flächen (2A CEF), 
vor Baubeginn, in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 

 Baufeldfreimachung erst nachdem V orkommen des Feldhamsters gutachterlich ausgeschlossen w ur-
den. 

 Beleuchtung: Im Außenraum sind insek tenfreundliche, nach unten strahlende Leuchtmittel (S tand der 
Technik, z.B. LED, w armw eißes Licht) zu verw enden. 

7.4 Die ordnungs- und fachgerechte Herstellung, Entw ick lung und Pflege der V ermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen obliegt der Gemeinde Bergrheinfeld. 

7.5 Maßnahmen zum S chutz des Bodens/Eingriffsminimierung: 
 S tellplätze sind mit w asserdurchlässigen offenporigen Belägen (R asenfuge, Drainfuge, w assergebun-
dene Beläge, sog. Ö kopflaster) zu befestigen, sofern der anstehende Untergrund versick erungsfähig 
ist. 

 Geländeveränderungen:  
­ Aufschüttungen zum Geländeausgleich sind maximal bis auf das Fahrbahnniveau der Erschließungs-
straße „Holderheck e“ innerhalb des Geltungsbereichs (ca. 211 m ü NHN) zulässig. 

­ Abw eichend davon ist eine Ü berschüttung des Gehölz bestandes (am S tammfuß) und unzulässig. 
­ Höhenunterschiede auf dem Baugrundstück selbst und zu Nachbar-grundstück en sind auf eigenem 
Grund durch zu bepflanz ende Böschungen (Neigung mindestens 1:1,5), S tützmauern, Gabionen bis 
zu einer Höhe von max. 0,80 m auszugleichen oder durch Nebengebäude abzufangen und in die 
privaten Grün- und Freiflächen gestalterisch zu integrieren. 

­ Betonfertigteile w ie Betonringe und W ink elstütz elemente aus Beton sind nicht zulässig. 
­ Gabionen sind ausschließlich mit Natursteinfüllung zulässig. 

8. Örtliche Bauvorschriften (Art. 81 BayBO), Gestaltungsfestsetzungen  

8.1 Abstandsflächen 
 Es gelten die Abstandsflächenvorschriften gemäß Art. 6 BayBO. 
 Als Bezugshöhe gelten die tatsächlich am Gebäude geplanten Geländehöhen. 

8.2 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 
 Dächer 
­ Dachformen und Dachneigungen von Hauptgebäuden sind entsprechend dem Planeinschrieb (s. 
Nutzungsschablone) zulässig. 

­ Dachgauben und Dacheinschnitte sind unzulässig. 
 Materialien und Farben 
­ Als Dacheindeck ung für geneigte Dächer der Hauptgebäude sind Z iegel und Dachsteine und Me-
talldeck ungen (jew eils nicht reflek tierend) in den Farben rot bis rotbraun und in Grau- und Anthra-
zittönen zulässig; glasierte Z iegel oder Dachsteine sind nicht zulässig. V on diesen R egelungen aus-
genommen sind die Dächer von W intergärten. 

­ Eine Dacheindeck ung aus Metallen, die eine Lösung von schädlichen Metallen in das Nieder-
schlagsw asser ermöglicht, ist nicht zugelassen. 

 Dachbegrünung 
­ Die Dachflächen von Flachdächern und flachgeneigten Dächern (bis zu 5°) sind mind. zu 50 % zu 
begrünen. 

­ Dabei ist eine Mindestaufbaustärk e (durchw urzelbares S ubstrat, S chüttstoffe oder S peicher- und 
Drainelemente) von mind. 10 cm auf den Hauptgebäuden vorzusehen. 

­ Für die Fassadengestaltung der Hauptgebäude sind nicht reflek tierende Materialien, w ie bspw. Putz, 
S ichtbeton, Holz, zu verw enden. Metallverk leidete W andflächen sind unzulässig. Die Fassaden sind 
in gedeck ten Farben zu gestalten. 

 S olaranlagen und S onnenkollek toren 
­ Auf mind. 50 % der Dachflächen sind S olaranlagen (Photovoltaik anlagen oder S onnenkollek toren) 
zur Energiegew innung zu installieren. 

 Einfriedungen 
­ Abw eichend von der BayBO sind zum öffentlichen S traßenraum Einfriedungen (z.B. S tak etenzäune 
aus Holz oder Metall oder Heck en) bis zu einer Höhe von 1,50 m, bezogen auf das geplante Gelän-
de, zulässig. 

1. Immissionsschutz  

1.1 Durch die Bew irtschaftung der unmittelbar an das Planungsgebiet angrenz enden landw irtschaftlichen 
Nutzflächen k ann es, besonders w ährend der Erntezeit, zu Lärm-, S taub- und Geruchsimmissionen im 
Planungsgebiet kommen, w itterungsabhängig auch an S onn- und Feiertagen. Diese Beeinträchtigungen 
sind hinzunehmen. 

1.2 Es gelten die V orgaben der V erordnung über k leine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImschV ), insbe-
sondere § 19 (Ableitungsbedingungen für Abgase) und § 14 (Ü berw achung neuer und w esentlich geän-
derter Feuerungsanlagen): Gebäude sind so zu planen, dass die Mündungen von Abgasanlagen die 
Oberk anten von Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen von Aufenthaltsräumen - bei Feuerstätten für 
feste Brennstoffe in einem Umkreis von 15 m, bei Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe 
in einem Umkreis von 8 m - um mindestens 1 m überragen. 

1.3 Die schalltechnischen Hinw eise des Bayerischen Landesamtes für Umw elt (LfU) zum „Lärmschutz bei Luft-
W ärmepumpen für eine ruhige Nachbarschaft“ sind zu beachten 
(https://w w w.lfu.bayern.de/laerm/luftw aermepumpen/ index.htm). 

2. Denkmalschutz  

2.1 Gemäß Art. 8 Abs. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes sind bei Bau- und Erdarbeiten auftretende 
Funde von Bodenaltertümern unverzüglich der Unteren Denkmalschutz behörde am Landratsamt 
S chw einfurt anzuz eigen. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer 
W oche nach der Anzeige unverändert zu belassen, w enn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (Art. 8 Abs. 2 BayDS chG). 

2.2 Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Holderheck e Nord“ der Ge-
meinde Bergrheinfeld ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDS chG notw endig, 
die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutz behörde 
zu beantragen ist. 

3. En t w ä s s e r u n g ,  Umgang  mit  Niederschlagswasser  

3.1 Die Entw ässerung des Baugebiets erfolgt im Trennsystem. Es gilt die S atzung für öffentliche Entw ässe-
rungsanlagen (EW S ) der Gemeinde Bergrheinfeld in der jew eils ak tuellen Fassung. 

3.2 Das im Gebiet anfallende, unverschmutzte Niederschlagsw asser von Dachflächen und befestigten Flä-
chen ist entsprechend den R egeln der Technik innerhalb des Plangebietes vollständig zurück zuhalten, in 
geeigneter W eise zu bew irtschaften (bspw. durch V ersick erung im Plangebiet, sofern es die örtlichen Bo-
denverhältnisse zulassen, durch Z isternen mit definiertem R ück halte-/Puffervolumen, S tauraumk anal oder 
R igolen) und über Ü berläufe gedrosselt in die R egenw asserk analisation oder den nächsten V orfluter abzu-
leiten. 

3.3 Bei Planung, Bemessung und Bau von Anlagen zur Bew irtschaftung von Niederschlagsw asser 
gelten die V orgaben einschlägiger Merk blätter und R egelw erk e (ATV  /DV W K- Merk blätter, NW FreiV , 
TR ENGW , TR ENOG) in ihrer jew eils ak tuellen Fassung. 

4. Brandschutz  

4.1 Es gelten die V orgaben einschlägiger Merk blätter und R egelw erk e (DV W K-Merk blätter W  405, W 331, W  
313 und W  311). 

4.2 Auf die Bestimmungen des Art. 5 BayBO und die Bayerische Technische Baubestimmung (BayTB) in der 
jew eils ak tuellen Fassung w ird hingew iesen. 

4.3 Der Freiw illigen Feuerw ehr Bergrheinfeld stehen Drehleiter- und Hubrettungsfahrz euge nicht zur V erfü-
gung. Ein ggf. erforderlicher z w eiter R ettungsw eg ist demnach baulich oder auf andere Art zu gew ährleis-
ten. In einem Brandschutz konzept ist durch den Bauherrn nachzuw eisen, w ie die technischen und bauli-
chen Anforderungen an den Brandschutz für das jew eilige Bauvorhaben erfüllt w erden. 

5. Bepflanzung, Baum- und Vegetationsschutz  

5.1 Z w ischen geplanten Baumstandorten und unterirdischen V er- und Entsorgungsleitungen sind S chutz ab-
stände von 2,5 m einzuhalten (vgl. Merk blatt R  2 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der 
FGS V , Gemeinschaftsausgabe mit DW A und DV GW , in der jew eils ak tuellen Fassung). Falls dieser Ab-
stand nicht eingehalten w erden k ann, sind bereits beim Einbau der Leitung entsprechende S chutzmaß-
nahmen vorzusehen, z.B. V erw endung von Leerrohren, Einbau von W urzelsperren etc. 
 5.2 Die erforderlichen Grenzabstände für die Bepflanzung richten sich nach den V orschriften des Bayerischen 
Nachbarrechts (Art. 47, 48 Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz buch). 

5.3 Die fachlichen Empfehlungen und V orgaben einschlägiger R ichtlinien und R egelw erk e zur Bepflanzung w ie 
bspw. die FL L-R ichtlinie „Empfehlungen für Baumpflanzungen“, „FL L-Dachbegrünungsrichtlinie“, FL L-
Fassadenbegrünungsrichtlinie“ in der jew eils ak tuellen Fassung sind zu beachten. 

5.4 Z um fachgerechten S chutz der in der Planzeichnung als zu erhaltend dargestellten Bäume, Pflanzenbe-
stände und V egetationsflächen, insbesondere w ährend der Baumaßnahmen, gilt die DIN 18920. 

5.5 Der Nachw eis der im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zur Bepflanzung und zur Gestal- 
tung der unbebauten Grundstück sflächen (Art und S tandort der Bepflanzung, Belagsw ahl) ist im jew ei- 
ligen Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahren zu erbringen und in einem qualifiz ierten Freiflä- 
chengestaltungsplan (M. 1:200) prüfbar darzustellen. 

6. Hinweise zur Pflanzenverwendung  

6.1 Z ur S traßenraumgestaltung sow ie in Erschließungs- und W egeflächen eignen sich (vgl. auch GALK S tra-
ßenbaumliste sow ie Liste der S tadtbaumarten im Klimaw andel, Bayerische Landesanstalt für W einbau 
und Gartenbau), bspw. 
Chinesische W ildbirne  Pyrus calleryana „Chanticleer“ 
Felsenbirne              Amelanchier arborea „R obin Hill“ 
Z ierk irsche              Prunus x hillieri „S pire“ 
Z ierk irsche              Prunus x schmittii 
R otdorn                          Crataegus laevigata „Pauĺ s S carlett“ 
Apfeldorn              Crateagus lavallei „Carrierei“  
W interlinde i. S orten  Tilia cordata z.B. “Erecta”, „R ancho“, R oelvo“ 
S ilberlinde              Tilia tomentosa „Brabant“  
Mongolische Linde  Tilia mongolica  
S pitzahorn i. S orten  Acer platanoides z.B. „Allershausen“, „Apollo“, 
                                      „Columnare“, „Emerald Queen“, „Cleveland“, „Olms ted“ 
Feldahorn             Acer campestre in S orten z.B. „Elsrijk“ 
Französicher Ahorn Acer monspessulanum 
Mehlbeere i. S orten S orbus aria „Magnifica“, S orbus x thuringiaca, S orbus latifolia „Henk V ink“ 
 
S äuleneiche              Quercus robur „Fastigiata“  
Ungarische Eiche  Quercus frainetto „Trump“ 
S panische Eiche              Quercus x hispanica „W ageningen“ 
Pyramiden-Hainbuche  Carpinus betulus „Fastigiata“, „Frans Fontaine“ 
                                       o.a. k leink ronige oder säulen- förmige S orten 

 
Am S iedlungsrand ist die V erw endung von standortgerechter, heimische Laubbaumarten und ihrer S or-
ten sow ie alter, regionaltypischer Obstsorten zu bevorzugen, bspw. 
Laubbäume, Hochstämme: 
Esche, S pitzahorn, W interlinde, Mehlbeere, Grauerle Heister: Feldahorn, Hainbuche, V ogelk irsche, Els-
beere 

8. Boden- und Grundwasserschutz  

8.1 Mutterboden ist möglichst auf dem Baugrundstück getrennt von unbelebtem Boden zu lagern und w ieder 
zu verw enden bz w. oberflächig einzubauen. Auf § 202 BauGB (S chutz des Mutterbodens) w ird hingew ie-
sen. 

8.2 W ährend der Bauphase sind Boden und Grundw asser vor S chadstoffeintrag zu schütz en. 
8.3 Für eventuelle Auffüllungen darf nur unbelastetes Bodenmaterial verw endet w erden. Hierbei sind die 

Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden gemäß der    
§§ 6 – 8 Bundesbodenschutz verordnung (BBodS chV ) einzuhalten. Auskünfte hierzu erteilt das Landrats-
amt S chw einfurt – Umw eltamt. 

8.4 Kampfmittel: Aufgrund der Nähe zum S tadtgebiet S chw einfurt verw eist die Gemeinde auf die besondere 
V erantwortung von Bauherren und Grundstück seigentümern hinsichtlich der Klärung potenzieller Gefah-
ren durch Kampfmittel. Es w ird auf die allgemeine Gefährdungslage bei Untergrundeingriffen infolge 
von Kriegseinw irk ungen hingew iesen. 

9. Hinweise zu Baugrund und Wasserführung  

9.1 Da im Plangebiet mit hohen Grundw asserständen zu rechnen ist, sind bei Gebäuden, die in den Unter-
grund eingreifen, Maßnahmen zur Abdichtung gegen von außen drück endem W asser und aufstauendes 
S ick erw asser („w eiße W anne“) zu empfehlen. 

9.2 Aufgrund von Auffüllungen und des möglichen Auftretens von S chw emmsanden im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ist die Ergreifung besonderer baulicher S icherungsmaßnahmen zu prüfen. Auf die Ge-
fahr von Dolinen (Erdfällen) und S ubrosionssenk en im Gemeindegebiet w ird hingew iesen. 

9.3 Der nördliche Teilbereich des überplanten Gebietes ist im Umw eltatlas Bayern als w assersensibler Be-
reich k artiert. Auf Grund von geologischen Eigenschaften ist verstärk t mit durchnässten Böden und mit 
Ü berflutungen entlang von Gew ässern und trock enen Täler zu rechnen. 

9.4 Im Falle der Entnahme von Drainagen trägt der Bauherr bz w. Grundstück seigentümer S orge, dass Nach-
bargrundstück e, insbesondere die landw irtschaftlichen Nutzungen, nicht beeinträchtigt w erden. 

9.5 Es gelten die Anforderungen an den allgemeinen Gew ässer- und Grundw asserschutz. 
 

 

4.2 Die je W ohneinheit nachzuw eisende S tellplatz z ahl ergibt sich abw eichend von der S tellplatz satzung der 
Gemeinde Bergrheinfeld w ie folgt: 
 0,5 S tellplätze je W ohneinheit bis 60 qm W ohnfläche 
 0,75 S tellplatz je W ohneinheit größer 60 bis 100 qm W ohnfläche 
 1 S tellplatz je W ohneinheit mit mehr als 100 qm W ohnfläche 
 0,1 S tellplätz e je W ohneinheit zusätz lich als S tellplätz e für Besucher 
 je 3 S tellplätze für Tagespflegeeinrichtungen und ambulant betreute W ohngemeinschaften. 

4.3 Bei oberirdischen S tellplätzen außerhalb von Park deck s ist jew eils für 4 S tellplätze ein Laubbaumhoch-
stamm anzupflanzen und zu unterhalten (s. Grünordnung Z iff. 6. ff.). 

5. Immissionsschutz  

5.1 Bei allen S chlafräumen, die ausschließlich über Fenster an den zur Autobahn ausgerichteten W est- oder 
Nordfassaden belüftet w erden, sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Z ur Bemessung 
der erforderlichen S challdämmung erforderlicher Lüftungseinrichtungen ist ein maßgeblicher Außenlärm-
pegel von 63 dB(A) anzunehmen. 

6. Grünordnung  

6.1 Die vorhandenen Gehölz e sind w ie planlich dargestellt zu erhalten und zu pflegen. 
6.2 Die Flächen für den Erhalt von Bäumen, Heck en und sonstigen Bepflanzungen sind von Überbauung und 

Beanspruchung durch Erschließungs- und W egeflächen freizuhalten. 
6.3 Die Pflanzung der Laubbäume ist w ie in der Planzeichnung dargestellt auszuführen; Abw eichungen bis 

zu 5 m sind zulässig. 
6.4 Je 500 m² Grundstück sfläche ist ein standortgerechter Laubbaum- oder Obstbaumhochstamm anzu-

pflanzen. Die im Plan dargestellten Erhaltungs- und Pflanz gebote sow ie die auf oberirdischen S tellplät-
zen anzupflanzenden Bäume (vgl. Z iff. 4.3) w erden angerechnet. 

6.5 Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belags- und V erk ehrsflächen ist pro Baum eine offene Baumscheibe 
von mind. 6 m² und ein spartenfreier W urz elraum mit einem gut durchlüfteten durchw urz elbaren S ub-
strat (Mindestvolumen von 12 m³ gemäß FL L-R ichtlinie „Empfehlung für Baumpflanzungen“, aktuelle 
Ausgabe) herzustellen. 

6.6 Die Bäume innerhalb von Belags- und V erk ehrsflächen sind durch w irk same S chutz vork ehrungen vor Be-
schädigungen durch Anfahren oder Ü berfahren dauerhaft zu schützen. 

6.7 Nicht durch Gebäude, bauliche Anlagen, Terrassen oder Erschließungsflächen überbaute Grundstück s-
flächen sind als V egetationsflächen mit vollflächig belebter Bodenschicht gärtnerisch zu gestalten und zu 
pflegen. 

6.8 Die Anlage von Flächen mit S tein-, S chotter-, Kies- oder ähnlichen Materialschüttungen ist mit Ausnah-
me einer maximal 0,50 m breiten Gebäudetraufe nicht zulässig. 

6.9 Fassaden der Garagen und Nebenanlagen sind mit Kletter- oder R ankpflanzen zu begrünen, ab einer 
geschlossenen Fassadenlänge von 10 lfdm. 

6.10 Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen müssen innerhalb eines Jahres nach Bezugsfertigk eit abge-
schlossen sein. 

6.11 Der Grundstück seigentümer ist für die ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege und Erhaltung der Be-
grünungsmaßnahmen verantwortlich. Abgängige Bäume sind gleichw ertig zu ersetz en. 

6.12 Es sind standortgerechte, möglichst heimische Laubgehölz e unter Berück sichtigung der S traßenbaumliste 
des Arbeitsk reises der S tändigen Konferenz der Gartenamtsleiter beim Deutschen S tädtetag und der von 
der Bayerischen Landesanstalt für W ein- und Gartenbau empfohlenen „S tadtbaumarten im Klimaw an-
del“ oder ortstypische Obstbaumhochstämme, zu verw enden. Die Anpflanzung von Nadelgehölz en ist 
unzulässig. Die zur V erw endung empfohlenen Arten w erden in den textlichen Hinw eisen aufgeführt. 

6.13 Im Unterw uchs sind standortgerechte S taudenmischungen, Gräser oder standortgerechte W iesen- bz w. 
R asensaatgutmischungen zu verw enden. 

6.14 Als Mindestqualitäten für die Gehölzpflanzungen w erden festgesetzt: 
 L aubbaumhochstamm, 3 x verpflanzt, S tammumfang 18-20 cm, 
 Obstbaumhochstamm, S tammumfang 10-12 cm 
 Heister, 2 x verpflanzt, 150-175cm / 175-200 cm 
 S träucher, verpflanzter S trauch 3-5 Triebe 40 -60 cm / 60-100 cm 
 Die Pflanzqualitäten richten sich nach den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen und der DIN 
18916. 

 
 
 
 

S träucher:  
Hartriegel, Haselnuss, Eingriffliger und Z w eigriffliger W eißdorn, S chlehe, Holunder, Faulbaum, 
Kreuz dorn, W olliger S chneeball, Hundsrose, Liguster, Heck enk irsche, Pfaffenhütchen, W eiden in S orten 
 
Ortstypische Obstbaumhochstämme, auch als W ildformen und nicht fruchtende S orten w ie bspw. 
Apfel (z. Bsp. Jakob Fischer, R oter Boskop), Birne (z. Bsp. Köstliche aus Charneu, Prinzessin Mariane), Kir-
sche, Z w etschge, W alnuss 

7. Artenschutz  

7.1 Um V erstöße gegen artenschutzrechtliche V erbote (Tötungs- und S törungsverbote, S chädigungsverbote) 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 i.V .m. Abs. 5 BNatS chG auszuschließen, sind die festgesetzten Maßnahmen 
(vgl. Festsetzungen Z iff. 7.2 und 7.3) in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde frist- und 
fachgerecht durch geeignetes Fachpersonal umzusetzen, zu betreuen (ökologische Baubegleitung) und 
zu dokumentieren (§ 17 Abs. 7 BNatS chG). 

 

 

Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft (§ 1a Abs. 3 i.v.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) und für vorgezogene
Ausgleichsmaßnahmen (CEF) (§ 44 Abs. 5 S.2 und 3 BNatS chG)

A CEF A

C. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)
Kanal
V ersorgungsleitung unterirdisch mit Bezeichnung und Angaben zum
S chutz zonenbereich beidseits, Ü berbauung nicht zulässig
bz w. ausnahmsw eise zulässig im Einvernehmen mit dem jew eiligen Leitungsträger

Bezugshöhe in m ü NHN (Kanaldeck el)211

D. Textliche Festsetzungen

E. Textliche Hinweise

Verfahrensvermerke

­ Einfriedungen sind mindestens 80 cm von der straßenseitigen Grundstück sgrenze und an den übri-
gen Grenz en des Geltungsbereichs zurück zusetz en und von Außen zu bepflanz en. 

­ Maschendraht- und S tabgitterzäune sind an Grundstück sgrenz en zum öffentlichen S traßenraum und 
zu privaten Erschließungsflächen unzulässig, sofern sie nicht in Heck en oder Gehölz struk turen inte-
griert sind.  

­ Einfriedungen sind sock ellos, für Kleintiere durchlässig, mit mind. 15 cm Bodenfreiheit auszuführen. 
Einfriedungsmauern sind unzulässig. 

8.3 W erbeanlagen, S atellitenempfangsanlagen 
 Die Errichtung von W erbeanlagen für Eigenw erbung für Nutzungen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans ist im Einvernehmen mit der Gemeinde zulässig. Diese dürfen die zulässige Gebäudehöhe 
nicht überschreiten. 

 Die Errichtung gebietsfremder W erbeanlagen und (Z igaretten-)Automaten ist unzulässig. 
 S atellitenempfangsanlagen sind grundsätz lich so aufzustellen, dass sie vom öffentlichen S traßenraum 
nicht sichtbar sind. Ist dies nicht möglich, sind sie auf dem Dach zu montieren und im Farbton der 
Dacheindeck ung zu gestalten. 

 


